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Parteipolitische Kämpfe in den Drei Bünden 1657-59

Von Felici Maissen

In den Jahren 1659 und 1660 fand in Graubünden ein Strafgericht
über mehrere der bedeutendsten Führer der spanischen Partei statt;
eine Begebenheit, die bisher wenig beachtet wurde, obwohl sie eines

der wichtigsten parteipolitischen Ereignisse der zweiten Hälfte des 17.

Jahrhunderts darstellt. Es handelt sich um das erste wichtigere
Strafgericht nach den tumultuarischen und blutigen Femegerichten der
Bündner Wirren. Es wurde nicht mehr in jener kriegerischen und
undisziplinierten Form mit «Fähnlilupfen» und dergleichen abgehalten.
Walteten dort Kläger und Richter vielfach in gleicher Person, so wurde
hier ein ordentliches Richterkollegium vom Bundestag bestellt, und es

gab einen getrennten Anklage- und Urtcilsgerichtshof.1
Im Grunde genommen stellt dieses Strafgericht den Höhepunkt

einer intensivierten Aktion der französischen Partei gegen die spanische

Faktion dar. Es handelt sich somit um einen großaufgezogenen
und etwas lärmigen parteipolitischen Krawall. Unser Aufsatz beabsichtigt

vorerst lediglich, die vorgängige parteipolitische Konstellation, die

Ausgangsbasis und die Voraussetzungen, die zu diesem Strafgericht
führten, zu beleuchten.

1. Die Konstellation der Parteien

Auch um die Mitte des 17.Jahrhunderts stand die rätischc Republik
ihrer Pässe wegen immer noch im Brennpunkt der verkehrspolitischen
und militärischen Interessen der beiden Mächte Spanien/Österreich
mit dem Herzogtum Mailand und Frankreich.

Spanien unterhielt seit 1639 als ständigen Gesandten den lombardischen

Grafen Francesco Casati, der meistens in Chur residierte.2

1 Vergleiche hierüber die eingehende Untersuchung von M. Valer, Die Bestrafung von
Staatsvergehen in der Republik der Drei Bünde, igo4, S. 60-212.

2 Francesco Casati (1610-1667Ì, kam 1637 nach Chur, Resident in Chur, 1646 zum
Botschafter in der Eidgenossenschaft und den Drei Bünden ernannt. HBLS II, 503.



Dieser übte einen ganz entscheidenden Einfluß auf die Politik Bündens

zugunsten Spaniens aus. Geschickt und erfolgreich wußte er den
Bestrebungen seines Gegners, des französischen Ambassadeurs in
Solothurn, entgegenzuarbeiten, indem er sich des spanischen Geldes reichlich

bediente und Belohnungen für besondere Dienstleistungen, ja
ganze Pensionen an seine Parteifreunde austeilte, besonders bei Wahlen,

vor den Kongressen und Bundestagen, um die Gunst der Ratsboten
zu gewinnen. Auf diese Weise wurden die Beschlüsse der Bundestage
und Kongresse stark beeinflußt. Denn das Geld spielte in der
bündnerischen Politik seit jeher eine unheimliche Rolle. Am Schluß der
Bundestage instruierte Casati noch mit Vorliebe die Ratsboten, wie sie die
Meinungen und Entscheidungen in ihren Nachbarschaften und
Gemeinden, die dann ihre «Mehren» abzugeben hatten, zu bilden hätten.
So erstreckte sich endlich des Gesandten Wirksamkeit nicht allein auf
die großen politischen Linien, sondern er mischte sich auch direkt oder
indirekt in weniger wichtige Angelegenheiten, nicht nur in die Wahlen
von Bundeshäuptern, Domherren und Bischöfen, sondern auch von
Ammännern und Geschworenen ein. So beeinflußte er nicht nur die
Politik in den einzelnen Bünden, sondern auch in den Gemeinden und
Nachbarschaften.3

Zu den hervorragendsten Parteileutcn Spaniens gehörten um
1657/59 der Domkustos Dr. Matthias Sgier4, der noch junge, aufstrebende

Landammann Nikolaus Maissen von Somvix, der später von
sich reden machte5, Landrichter Gallus von Mont6 und Landrichter
Ludwig de Latour von Brigels7. Im Gotteshausbund waren es Bürger-

Weiteres hierüber s. Pfister, g2 ff. Bünde, 355 ff.
Literatur über Sgier: Bündner Monatsblatt ig52, 41 ff., ig53, 205 ff. und 225 ff. Iso
Müller, Die Abtei Disentis 1634-1655, Beiheft 11 zur Zeitschrift für Schweizerische
Kirchengeschichte, 1953, S. 186-208, und derselbe, Die Abtei Disentis 1655-1696, Beiheft 15
zur Zeitschrift für Schweizer Kirchengeschichte, ig55, S. 145-208 und 552. Anton von
Castelmur, Landrichter Nikolaus Maissen, Jahresbericht der Hist.-antiquar. Gesellschaft
von Graubünden 58 (ig28), 1-99, bes. 10-17.
Die wichtigste Literatur über ihn : Anton von Castelmur, Landr. Nik. Maissen, Jahresbericht

der Hist.-ant. Gesellschaft von Graubünden 58 (192g). Ferner die beiden in
Anm. 4 zitierten Bände von P. Iso Müller (mit Personenregister). Eine Zusammenstellung

der Literatur über Maissen befindet sich in Radioscola 1958, Heft 2.
Herr zu Löwenberg, 1600-1674, Podestà zu Tirano 1645, Landeshauptmann im Veltlin
1653, fünfmal Landrichter, Hauptmann in spanischen Diensten. HBLS VI, 18.

Aus der Magistratenfamilie de Latour. Mehrmals zum Landrichter gewählt. Geb. 1616,
gest. 1684. Bünde, 197. HBLS IV, 610.
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